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INHALTSVERZEICHNIS  
 
 

 
Amtliche Bekanntmachung zur Feststellung des 7 -Tage-Inzidenzwerts  
gem. § 18 Abs. 1 Satz 4 (Schulen) und § 19 Abs. 1 Satz 3  
(Tagesbetreuungsangebote für Kinder,  Jugendliche und junge Voll jährige) 
der 12. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 
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Amtliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Zweckverbandes der 
Wasserversorgung der Pöringer Gruppe für das Haushaltsjahr 2021  
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Bekanntmachungen des Landratsamtes Landsberg am Lech  

 
 
Amtliche Bekanntmachung zur Feststellung des 7 -Tage-Inzidenzwerts  
gem. § 18 Abs. 1 Satz 4 (Schulen) und § 19 Abs. 1 Satz 3  
(Tagesbetreuungsangebote für Kinder,  Jugendliche und junge Voll jährige)  
der 12. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung  
 

5300-51 
 
 
 
Die maßgebliche Inzidenzeinstufung für den Unterrichtsbetrieb an Schulen und den Betrieb von Kin-
dertagesbetreuungsangeboten für den Landkreis Landsberg am Lech beträgt für Freitag, den 
16.04.2021: 

125,5 
 
 
 
Diese Inzidenzeinstufung gilt für den Zeitraum:  
Montag, den 19.04.2021 bis einschließlich Sonntag, den 25.04.2021. 
 
 
HINWEISE:  

- Die hier benannte Inzidenz ist ausschließlich maßgeblich für Schulen und Tagesbetreuungs-
angebote für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige 

- Sie gilt nicht für andere inzidenzabhängige Tätigkeiten, wie z.B. den Einzelhandel o.ä.  
Es handelt sich ausschließlich um die Inzidenz am letzten Werktag vor dem Feiertag am Frei-
tag und trifft keine Aussage darüber, welche Inzidenz über drei aufeinanderfolgende Tage 
vorlag. 

 
 
 
 
 
Schumacher 
Regierungsamtmann 
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Bekanntmachungen der Gemeinden und anderer Behörden  

 
Amtliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Zweckverbandes der 
Wasserversorgung der Pöringer Gruppe für das Haushaltsjahr 2021  
 

 
Die Haushaltssatzung des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Pöringer Gruppe für das 
Haushaltsjahr 2021, vom Landratsamt Landsberg am Lech mit Schreiben vom 13.04.2021  
rechtsaufsichtlich gewürdigt, wird hiermit gemäß Art. 40 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale  
Zusammenarbeit i. V. m. Art. 65 Abs. 3 der Gemeindeordnung amtlich bekanntgemacht. 
 

Haushaltssatzung 
 

Haushaltsatzung des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Pöringer Gruppe 
(Landkreis Landsberg am Lech) 

 
für das Haushaltsjahr 2021 

Auf Grund des § 22 der Verbandssatzung und der Art. 34 Abs. 2 Nr. 3 und Art. 41 Abs. 1 des Geset-
zes über die Kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung er-
lässt der Zweckverband folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt:  
Er schließt  
im Verwaltungshaushalt 

in den Einnahmen und Ausgaben mit  781.850,00 €  
im Vermögenshaushalt 

in den Einnahmen und Ausgaben mit  556.500,00 €   
ab. 
 

§ 2 
Kreditaufnahmen und Investitionsfördermaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
1. Die Umlage für die nicht anderweitig gedeckten Ausgaben des Verwaltungshaushalts – mit 

Ausnahme der Ausgaben für den Zinsendienst und die Zuführung zum  
       Vermögenshaushalt – (Betriebsumlage) wird auf 585.346 € festgesetzt. 

Diese Umlage wird nach dem Wasserverbrauch der Verbandsmitglieder  
(ab Gemeindehauptzähler) für das Haushaltsjahr 2019 berechnet. 
Der Wasserverbrauch betrug  808.200,60 m³. 
Es ergibt sich somit ein Preis von  0,7242583091376 €/m³. 
 

2. Zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes wird eine Investitionsumlage  
       erhoben. Sie wird auf 543.268,00 € festgesetzt. 
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§ 5 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem  
Haushaltsplan wird auf 130.000,00 € festgesetzt. 
 

§ 6 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2021 in Kraft. 
 
 
 
Penzing, den 17.04.2021                                                      
 
Zweckverband                                                                                                                                                                                                                      
Verbandsvorsitzender 

 
 
Die Haushaltssatzung samt Anlagen ist bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer  
Haushaltssatzung öffentlich zugänglich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Landsberg am Lech, 16.04.2021    
Landratsamt:   
 
 
 

 

Thomas Eichinger, Landrat 


